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DAS TALLINNA BÖRSENKOMITEE UND DER 
TALLINNA BÖRSENVEREIN.

Im Jahre 1936 begann das Börsenkomitee seine 
Tätigkeit in folgendem Bestände:

Ehrenmitglied der Staatsälteste 
Herr Konstantin Päts.

Präses Herr B. Rostfeld

Vize-Präses Herr E. Rosen

Mitglieder die Herren:

E. Bremen
R. Domberg
V. Puhk "
J. Pödra
E. Rosenwald
A. Ströhm
R. Tofer
K. Unt
H. Witte

Kandidaten die Herren:

O. Löwi
H. F. Schmidt
A. Sohipai
E. Sporleder

Auf der am 10. Juni abgehaltenen zweiten General
versammlung des Tallinna Börsenvereins wurden die 
turnusmässig ausscheidenden Glieder des Komitees die 
Herren B. Rostfeld und E. Bremen wiedergewählt.

Auf der am 10. Juni abgehaltenen Sitzung des Bör
senkomitees wurde als Präses Herr B. Rostfeld und 
als Vize-Präses Herr E. Rosen gewählt.

Der Bestand
des Börsen
komitees.

5



Die Mitglie
der des Bör
senvereins. 78

Zu Beginn des Jahres 1936 zählte der Börsenverein 
Mitglieder. Mitglieder waren:

1. Abja Linavabrik, 0-Ü.
2. AEG, Eesti Elektri Selts, 

p. v. — Eesti osakond.
3. Balti Puuvilla Ketramise 

ja Kudumise vabriku A-S.
4. Balti Päästeselts.
5. Bornholdt, P. & Ko.
6. Christiansen, N. & Ko.
7. Clayhills, Thomas & Son.
8. Eesti Kunstsarve Tehased.

A-S., Kerson & Ko.
9. Eesti Laenu Pank A-S.

10. „Eesti Lloyd“, Kindlus- 
tuse A-S.

11. Eesti Maapank.
12. Eesti Pank.
13. „Eesti Petrol“, A-S.
14. Eesti Piimaühisuste Liit.

15. Eesti Rahvapank, Ühisteg. 
Keskpank.

16. Eesti Seemnevilja Ühisus.
17. Eesti Speditsiooni A-S.. 

end. Kniep & Werner.
18. Eesti Tarvitajateühisuste 

Keskühisus.
19. Eestimaa Liikumata Va

randuste Eksploateerimise 
Selts, Koch & Ko.

20. Eestimaa Pöllumajanduse 
ja Tööst. A-S., „Estakland“.

21. „Eka“ Eestimaa Kindlus- 
tusaktsiaselts.

22. „Ephag“, A-S., Eestimaa 
apteegi- & rohukauband. 
ühing.

23. „Estonia“, pöllumajandus- 
line keskühisus.

24. „Estonia Eksporttapa- 
majad“, ühisus.

25. Gahlnbäck, Carl F.
26. Günther, E.
27. „Ilmarine“, metallitöös- 

tuse A-S.
28. Jensen, Chr., Tallinn.
29. Johanson, E. J., Aktsia- 

selts Tallinna Paberivabrik.
30. Järvakandi tehased, 

klaasi- ja metsatööst. A-S.
31. Kauba Pank, A-S.
32. Kilgas, Oskar, Trikoo-, 

pitsi- ja sukavabrik, A-S.

Abja Flachsfabrik, Anteilgen. 
AEG Estland. Elektrizitätsges.

m. b. H., Eesti osakond.
A-G. der Baltischen Baumwoll 

Spinnerei und Weberei.
Baltischer Bergungs Verein. 
Bornholdt, P. & Ko. 
Christiansen, N. & Ko. 
Clayhills, Thomas & Son. 
Estnische Kunsthornwerke, 

O. Kerson & Ko. A-G.
Eesti Laenu Bank A-G.
Versicherungs A-G., Eesti Lloyd.

Landbank von Estland.
Eesti Pank.
„Eesti Petrol“, A-G.
Verband der Estnischen Mol

kereigenossenschaften.
..Eesti Rahvapank“ Genossen

schaftliche Zentralbank.
Estnische Saatgesellschaft.
Estnische Speditions A-G., vorm. 

Kniep & Werner.
Zentralgenossenschaft Estnischer 

Konsumvereine G. m. b. H.
Estländische Gesellsch. für 

Grundbesitz, Koch & Ko.

Estländische A-G. für Landwirt
schaft & Gewerbe, „Estak
land“.

„Eka“, Estländische Versiche
rungs A-G.

„Ephag“, Estländische Pharma
zeutische Handels A-G.

„Estonia“, Landwirtschaftliche 
Zentralgenossenschaft.

„Estonia“, Genossenschaft der 
Exportschlachthäuser.

Gahlnbäck, Carl F.
Günther, E.
„Ilmarine“, Metallindustrie A-G.

Jensen, Chr. Tallinn.
Johanson. E. J., Aktsiaselts Tal

linna Paberivabrik.
Werke Järwakandi, Glas- und 

Holzbearbeitungs-A-G.
Kauba Pank, A-S.
Oskar Kilgas, Trikot., Spitzen 

und Strumpffabrik, A-G.
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33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.
44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.

Kimberg, vennad. A-S.
Kluge & Ströhm, raamatu- 
kauplus.
Koch, Joach-m Christ-11. 
„Koil“, A-S. Paberivabrik. 
Krediit Pank, A-S.
Krull, Franz, Masinaehi- 
tusevabrik A-S.
Kuhlmann, J. E., A-S.
„Laferme“, A-S.
„Lihaeksport“, ostu-müügi 
ühing.
Luther, A. M., Eesti me- 
haanilise puutööst. A-S.

Moller, O.
Narva Kalevi Manufakt. 
o-ü. end. p. Stieglitzi kale- 
vivabrik.
Nurminen, John, Eesti A-S.
Piirituse puhastamise 
vabrikute O-Ü.
Pikalaenu Pank.

„Polaris“, Eesti Kindlus- 
tus A-S.
Port-Kunda, A-S. Tse- 
mendivabrik.
J. Puhk & Pojad.
Pöhja Paberi- ja Puupapi- 
vabrikute A-Ü.
Riigi trükikoda.
Pölevkivitööstus, A-S., 
Esimene Eesti end. Riigi 
Pölevkivitööstus.
Rosen & Ko., Tallinna 
piiritusevabrikantide ühi
sus.
„Rotermann’i Tehased“ A-S.
Rumberg, Tuberg & Ko.
G. Scheel & Ko., A-S.
Schenker & Ko.
Schmidt, Alex.
Siegel, C., Eesti A-S.
Sindi Tekstiilvabrikute 
Ühisus, end. Vöhrmann & 
Poeg.
Sporleder, E., O-Ü.

Stude, Georg, Martsipani 
ja shokolaadi vabrik.
Stude, Oscar, k/m.
Tallinna Aktsia Pank, A-S.
Tallinna liikumata va
randuste Omanikkude 
Krediitühisus.

Gebrüder Kimberg, A-G.
Kluge & Ströhm, Buchhandlung

Koch, Joach-m Christ-11.
..Koil“, A-G. der Papierfabrik.
Krediit Pank, A-S.
Krull, Franz, A-G. der Maschi

nenfabrik.
Kuhlmann, J. E., A-G.
„Laferme“, A-G.
„Lihaeksport“, Kauf- und Ver

kauf svereinigung.
A-G. für mechanische Holzbe

arbeitung A. M. Luther in 
Estland.

O. Moller.
Narwaer Tuchmanufaktur. 

vorm. Tuchfabrik Bar. A. L. v. 
Stieglitz.

Nurminen, John, Eesti A-G.
Anteilgesellschaft der Spiritus- 

rectifikationsanstalten.
Die staatliche Bank für lang

fristige Darlehen.
„Polaris“ Estländische Versiche- 

rungs A-G.
Port-Kunda, A-G. Cementfabrik.

J. Puhk & Söhne.
Nordische Papier- und Zellstoff

werke, A-G.
Estnische Staatsdruckerei.
Erste Estnische Brennschiefer

industrie, A-G. vorm. Staat
liche Brennschiferindustrie.

Talliner Verein der Brennerei
besitzer, Rosen & Ko.

„Rotermann“ Werke, A-G.
Rumberg, Tuberg & Ko.
G. Scheel & Ko., A.-S.
Schenker & Ko.
Schmidt, Alex.
Siegel, C., A-G. in Eesti.
Gesellsch. d. Zintenhofer Textil

manufakturen, vorm. Wöhr
mann & Sohn.

Sporleder, E., Anteilgenossen
schaft.

Georg Stude, Marzipan und 
Schokoladen Fabrik.

Oscar Stude, H/H.
Tallinna Aktienbank, A-G.
Kreditverein der Immobilien

besitzer in Tallinn.



67. Tallinna Linnapank.

68. Tallinna Manufaktuur ja 
Kaubanduse A-S.

69. Tartu Eesti Majanduse 
Ühisus.

70. Tartu Pank A-S.
71. Tofer, Reinhold, A-S.
72. Tofer, Vennad, Ketramis- 

kudumisvabrik.
73. Trankmann, A. J., & Ko.
74. Türi Paberi- & Puupapi- 

vabriku A-S.
75. „Union“, Nahatööstuse 

A-S.
76. United Baltic Corporation, 

Ltd., London, Estonian 
Agency.

77. „Vohma Eksporttapa- 
majad“, ühisus.

78. Vennad Popov, Metalli- 
kaubanduse A-S.

Tallinna Linnapank (Städtische 
Bank).

Tallinna Manufaktur und Han
dels A-G.

Estnische ökonomische Genos
senschaft zu Tartu.

Tartu Bank A-G.
Tofer, Reinhold, A-G.
Tofer, Wennad Ketramis-’kudu- 

misvabrik.
Trankmann, A. J., & Co.
„Turgel“, A-G., Papier- & Zell

stoff werke.
Lederindustrie A-G. „Union“.

United Baltic Corporation Ltd., 
London, Estonian Agency.

Verein „Exportschlachthaus 
Wöhma“.

Gebrüder Popow, Metallhandels 
A-G.

Im Laufe des Jahres traten aus dem Börsenverein
aus:

O. Moller
Eesti Speditsiooni a.-s., end. Kniep & Werner.
Tallinna Manufaktuur & Kaubanduse a.-s.

Der Börsen
makler.

Im Laufe des Jahres wurden in den Börsenverein 
neu aufgenommen:

Estn isehe Hypo thekenb a nk.
Estnische Steinöl A.-G.
Eesti Peekoni Eksportühisus.
Englisches Magazin H. Gutkin.
New Consolidated Gold Fields Ltd. Filiale Estland.
Pöllumeeste Keskpank.
A.-S. Tartu Tööstuse Pank.
A. Tönisson & Ko.

Die im J. 1935 begonnenen Bemühungen, einen ge
eigneten Kandidaten für den Posten eines Fonds- und 
Warenmaklers zu finden, wurden von dem Börsen
komitee im Berichtsjahr fortgesetzt und als deren Er
gebnis stellte das Börsenkomitee am 16. Januar der 
Ausserordentlichen Generalversammlung 23 Kandida
ten vor. Auf dieser Generalversammlung wurde als 
Fonds- und Warenmakler Herr Jaan Kiwisild gewählt. 
Herr Kiwisild wurde vom Wirtschaftsminister bestätigt
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und am 30. Januar vereidigt. Am 1. Februar 1936 be
gann Herr Kiwisild seine Amtstätigkeit.

Im J. 1936 wurden zwei Ordentliche und eine Aus
serordentliche Generalversammlungen abgehalten.

Die Ausserordentliche Generalversammlung wurde 
zum Zweck der Wahl des Börsenmaklers zusammen
gerufen.

Die erste Ordentliche Generalversammlung wurde am 
13. Mai abgehalten. Dieser Generalversammlung wurde 
der Kassenbericht für das J. 1935 und der Voranschlag 
für das J. 1936 vorgelegt. Zur Prüfung des Kassenbe
richts und des Voranschlages wurde eine Revisions
kommission im Bestände der Herren Th. Käärik, H. 
Koch, und H. Endelin gewählt.

Die zweite Generalversammlung wurde am 10. Juni 
abgehalten. Auf derselben wurde der Bericht der Re
visionskommission über die stattgehabte Revision der 
Bücher und Kasse des Börsenkomitees entgegengenom
men. Die Generalversammlung bestätigte die Bilanz 
des Jahres 1935 im Gleichgewicht mit Kr. 53.745.16 
und das Verlust- und Gewinnkonto im Gleichgewicht 
mit Kr. 21.843.25. Der Voranschlag für das J. 1936 
wurde mit Kr. 18.247.— angenommen. Auf derselben 
Generalversammlung wurde dem Börsenkomitee eine 
Vollmacht zur Veräusserung des an der Strasse Mere- 
puiestee belegenen Immobils erteilt. Dieses Immobil 
wurde s. Z. zur Unterbringung des Seemannsheims 
erworben.

Die General
versamm

lungen.

Im J. 1891 war auf Initiative des Börsenkomitees 
und mit finanzieller Unterstüzung der Kaufmannschaft 
das Tallinna Seemannsheim eröffnet. Damit war hier 
für die Seeleute die erste derartige Institution ins 
Leben gerufen worden. Das Heim wurde in einem, in 
der Sadamstrasse unter No. 262 befindlichen Miets
hause untergebracht. Einige Jahre später musste das 
Seemannsheim in ein anderes Mietshaus verlegt wer
den, da das frühere niedergerissen werden sollte. 
Die Benutzung des Heims, welche sich Anfangs in engen 
Grenzen hielt, wurde mit der Zeit soweit lebhaft, dass 
man sich nach einem geräumigeren Lokal umsehen 
musste. Zu diesem Zweck wurde im J. 1899 ein in 
der Sadamstrasse belegenes Immobil, 262 qu. Faden 
gross, käuflich erworben und im J. 1900 das nachbar- o 7

Das ehema
lige Haus des 
Seemanns

heims (Häu
ser an der 

Mere- 
puiestee).
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liehe Grundstück, 65 qu. Faden gross, unter No. 293, 
sodann im J. 1917 noch als Ergänzung das Grundstück
No. 292. In den auf diesen Grundstücken befindlichen 
Häusern befand sich das Seemannsheim bis zum J. 
1925, d. h. bis Fertigstellung eines neuen, den zeitge
mässen Erfordernissen entsprechenden Gebäudes. 
Nachdem das Seemannsheim ausgezogen war, be
schloss das Börsenkomitee die freigewordenen Räume 
zu Wohnungszwecken zu vermieten. Da die Häuser 
sehr alt sind, erwies sich ihre Bewirtschaftung als 
irrationell und das Börsenkomitee machte der General
versammlung den Vorschlag, die Häuser zu veräussern. 
Auf der Generalversammlung vom 10. Juni erteilte der 
Börsenverein dem Börsenkomitee eine Vollmacht zum 
Verkauf der Immolilien. Der Verkauf fand noch im 
Berichtsjahr statt.

Die Arbitrage Auf der zweiten Generalversammlung vom 10. Juni 
Kommission. wurde die Arbitragekommission in folgendem Bestände 

gewählt:

Glieder die Herren: E. Bremen
R. Domberg
A. Koch
J. Pödra
E. Rosenwald
B. Rostfeld
J. Rumberg
A. Schipai
A. Tofer
H. Witte

Substituten die Herren:
A. Kapsi
E. Sporleder jr.
R. Tofer
W. Widik

Die Arbitragekommission hatte eine Streitfrage zu 
schlichten. In Angelegenheit der Löschung einer Wa
rensendung hatte die Kommission Zeugen zu verhören. 
Eine Streitfrage wurde ohne Arbitrage erledigt.
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Die Vertreter des Börsenkomitees im Jahre 1936 
waren:

1. In dem Estnischen Nationalkomi
tee der Internationalen Handels
kammer E. Rosen

2. In dem Zentralorgan des Touris
mus in Estland J- Kiwisild

3. In der Kommission zur Regelung
der Einfuhr beim Wirtschafts
ministerium J- Pödra

R. Tofer
4. In der Generalversammlung der 

Estländischen Telegraphenagentur
„ETA“ J. Pödra

5. In der Generalversammlung der
A.-G. „Näitus“ B. Rostfeld

6. In der Verwaltung der Seewege . E. Rosenwald
J. Pödra
R. Domberg
E. Sporleder

7. In der Estnisch-Russischen Han
delskammer B. Rostfeld

8. Bei der Eröffnung der Wartehalle
für Reisende im Hafen von Tallinn E. Rosenwald

9. In der Generalversammlung der
Eesti Pank B. Rostfeld

10. In der Kommission zur Notierung
der Preise für Waldmaterialen . • W. Puhk

E. Rosenwald
11. In allen beim Börsenkomitee be

stehenden Kommissionen zur No
tierung der Warenpreise . . . J. Kiwisild

12. Für den Allestnischen Kongress
der Kaufmännischen Vereinigun
gen in Tallinn (bei dessen Er
öffnung) E. Rosen

13. „Sanatorium Klosterwald“ . . . B. Rostfeld

Im Berichtsjahr ergänzte das Börsenkomitee die 
Liste der Experten und Sachverständigen, indem es 
als neue Experten aufnahm:

auf dem Gebiete der Manufakturwaren die Herren:
Leonhard Rosenstrauch, 
Jakob Klassen.

Die Vertreter 
des Börsen
komitees in 
verschiede
nen Institu

tionen.

Die Experten 
und Sachver
ständigen.

11



Der verei
digte Ver

messer von 
Holzniateria- 

lien.

Die Fonds
börse.

Aus der Liste gestrichen wurde Herr Adolf Aulik, 
Expert für das Versicherungswesen, da er sich einer 
anderen Tätigkeit zuwandte.

Durch den Tod schied aus Herr A. Trankmann, 
Expert für die Usancen auf dem Gebiete des Seerechts.

Gesuche um Ernennung von Experten und Sachver
ständigen wurden von dem Börsenkomitee auch im Be
richtsjahr befriedigt.

Nachdem bereits seit einiger Zeit das Fehlen eines 
vereidigten Vermessers von Holzmaterialien sich fühl
bar gemacht hatte, wählte das Börsenkomitee für die
ses Amt Herrn Karl Müller.

Die Vereidigung des Herrn Müller auf dieses Amt 
wurde auf das Jahr 1937 verlegt.

Die Kotierungskommission der Fondsbörse arbeitete 
in folgendem Bestände:
Glieder der Kommission:
Eesti Pank —

President J. Jaakson

Krediit Pank —
Präses P. Kurwils

A.-G. G. Scheel & Ko. — 
Präses K. Scheel

Tartu Pank —
Direktor F. Tannebaum

Tallinna Linnapank —
Direktor T. Loik

Estnische Volksbank — 
Präses A. Kask

Estnische Agrarbank — 
Präses W. Johanson

Substituten:

Direktor J. Rosenfeld 
Prokurist L. Parkas und 

H. Endelin.

Prokurist F. Lauristin, 
W. Eichen, 
W. Wirro.

Prokurist E. Teslon und 
H. Dehn.

Prokurist W. Thomson u. 
G. Luik.

Prokurist A. Lehes und 
L. Koow.

Prokurist L. Palura.

Prokurist A. Einhorn.

An der Fondsbörse wurden die Valutakurse jeden 
Tag notiert, mit Ausnahme:

des 1. Januars des Neuen Jahres
der Heiligen drei Könige — 6. Januar 
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des Tages der Unabhängigkeitserklärung
— 24. Februar

„ Buss- und Bettages — 4. März
„ Gründonnerstages — 9. April
„ Karfreitags — 10. April
„ Osterfestes — 12., 13. und 14. April.
„ Frühlingsfestes — 1. Mai
„ Himmelfahrtstages — 21. Mai
„ Pfingstfestes — 31. mai und 1. Juni
„ Siegesfestes — 23. Juni
„ Johannistages — 24. Juni
„ Reformationstages — 31. Oktober
„ Weihnachtsfestes — 25., 26. und 27.

Dezember.
Die Kurse der Wertpapiere wurden am letzten Tage 

eines jeden Monats notiert.
In dem III Teil der im J. 1934 umgearbeiteten 

Grundbestimmungen der Fondsbörse wurden Änderun
gen vogenommen. Diese Änderungen wurden auf der 
Generalversammlung des Börsenvereins v. 10. Juni in 
folg. Fassung bestätigt:

Grundbe- 
stimniungen 
der Fonds

börse.

DIE GRUNDBESTIMMUNGEN DER FONDSBÖRSE 
VON TALLINN.

III.
Bestimmungen betreffend Kauf- und Verkaufsverträge 

an der Tallinna Fondsbörse.
Tratten, Schecks und ausländisches Geld.

1.
Abschlüsse betreffend Kauf und Verkauf von Trat

ten, Schecks oder Ausländisches Geld sind entweder 
Kassaabschlüsse oder Terminabschlüsse. Als Ort der 
Erfüllung der Abschlussverbindlichkeiten gilt Tallinn.

2.
Tratten, Schecks und ausländisches Geld, welche 

auf Grund von Kassaabschlüssen gekauft sind, werden 
spätestens am nächsten Börsentage dem Käufer ausge
händigt.

3.
Die Bedingungen der Terminabschlüsse, wie Kurs, 

Termin und Zahlungen, werden im Schlusszettel des 
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Maklers angegeben. Dieser Schlusszettel wird in 2 
Exemplaren ausgestellt und vom Makler unterschrie
ben. Käufer und Verkäufer erhalten je ein Exemplar, 
welche bei Erfüllung der Abschlussverbindlichkeit 
zwischen Käufer und Verkäufer eingetauscht werden.

4.
Termingeschäfte werden auf einen bestimmten Tag 

des Monats lautend getätigt.
5.

Tratten, Schecks und ausländisches Geld welche auf 
Grund des Abkommens zu einem bestimmten Tage ver
kauft sind, werden dem Käufer ohne vorherige Mittei
lung am verabredeten Tage, oder falls dieser kein 
Börsentag ist, am vorhergehenden Börsentage — über
geben.

6.
Wenn ein Kontrahent zum Termin, an welchem er 

Tratten, Schecks oder ausländisches Geld übergeben, 
resp. entgegennehmen muss, seine Verbindlichkeit 
nicht erfüllt, so hat der andere Teil das Recht, die Er
füllung des Kontrakts zu verlangen, worüber er den 
ersteren am selben Tage zu benachrichtigen hat. Wenn 
am nächsten Börsentage, vor Schliessung der Banken 
oder vor Schluss der Geschäftsstunden des Börsen
maklers, der Vertrag nicht erfüllt ist, so kann der re
klamierende Teil die Tratten, Schecks oder Valuta 
durch Vermittelung des Börsenmaklers für Rechnung 
des anderen Teils verkaufen, resp. kaufen und, wenn 
er dabei Schaden erleidet, von dem anderen Teil Scha
denersatz verlangen. Wenn an dem dem Termintage 
folgenden Börsentage ein Kauf, resp. Verkauf sich 
nicht bewerkstelligen lässt, so kann der reklamierende 
Teil einen Kauf, resp. Verkauf bei der ersten sich bie
tenden Möglichkeit veranlassen.

W e r t p a p i e r e.

7.
Der Kauf und Verkauf der an der Börse von Tal

linn kotierten Wertpapiere geschehen sowohl auf 
Grund von Kassaabschlüssen, als auch von Terminab
schlüssen. Als Erfüllungsort gilt Tallinn.
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. 8.
Die vertragsmässig gegen Kassa verkauften Wert

papiere müssen dem Käufer spätestens am nächsten 
Börsentage übergeben werden, wenn nicht anders ver
einbart worden ist.

9.
In Bezug auf terminierte Abschlüsse gelten die 

Vorschriften der §§ 3—5 der gegenwärtigen Bestim
mungen.

10.
Wertpapiere müssen mit den laufenden Kupons 

versehen sein, wenn nicht anders vereinbart worden; 
als laufend gilt ein Kupon, der noch nicht fällig ist 
oder dem die Dividende noch nicht bestimmt ist. Die 
Prozente von den festprozentigen Wertpapieren wer
den bis zum Tage der Übergabe der Papiere zu 
Gunsten des Verkäufers berechnet.

11.
Der Verkäufer kann die Wertpapiere in beliebigen 

Abschnitten liefern, wenn deren Grösse bei dem Kauf 
nicht bestimmt war. Die Papiere müssen im tadello
sen Zustande sein, ebenso die Kupons und Talons. Im 
Falle eines Streites über die Fehlerhaftigkeit der Pa
piere entscheidet das Börsenkomitee. Bei Übergabe der 
Wertpapiere muss diesen eine Rechnung beigefügt 
werden, in welcher der Makler genannt werden muss, 
durch dessen Vermittelung der Abschluss zu Stande 
gekommen war, ferner die Nummern der verkauften 
Kupüren und deren Grösse, wenn über letzteres eine 
besondere Abmachung besteht.

12.
Die bei der Anwendung der vorliegenden Vorschrif

ten entstehenden Streitfragen entscheidet das Börsen
komitee.

Die Preise der wichtigeren Waren und Frachten 
im Grosshandel wurden einmal wöchentlich von der 
betr. Notierungskomission notiert. Zu der Remission 
gehörten die Herren A. Kimberg, L. Ostrat, H. Peetri- 
mägi, H. F. Schmidt, H. Witte und J. Kiwisild.

In Ergänzung der bereits bestehenden, auf Grund 
von Hausordnungen tätigen Notierungskommissionen 
kamen im Berichtsjaht hinzu:

die Kommission zur Notierung der Wollpreise
die Kommission zur Notierung der Preise für Käse.

Die Waren
börse.
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Die Kommis
sion zur No

tierung der 
Preise von 

Holzmateria
lien.

Der Hammer 
für die Sit
zungen des 

Börsenkomi
tees und der 
Notierungs
kommis
sionen.

Die Tallin
na Börsen 
und Hafen- 

artell.

Diese Kommission war seit dem J. 1934 am Bör
senkomitee tätig. Zum Bestände der Kommission ge
hörten u. A. auch die Vertreter des Estnischen Vereins 
der Holzindustriellen. Da der Verein im Berichtsjahr 
seine Tätigkeit eingestellt hatte, beschloss das Börsen
komitee zwei Exporteure von Holzmaterialien zur Teil
nahme an den Arbeiten der Kommission aufzufordern, 
indem es gleichzeitig die Bestimmung (§ 1) der Haus
ordnung der Kommission entsprechend änderte.

Auf der am 10. Juni abgehaltenen Sitzung des Bör
senkomitees teilte Herr J. Pödra mit, dass er in Ge
meinschaft mit den Herren A. Paala und J. Kiwisild 
beauftragt worden ist, dem Börsenkomitee ein Ge
schenk zu überreichen und übergab, assistiert von den 
Herren A. Paala und J. Kiwisild, im Namen der Estni
schen Baconexport-Vereinigung dem Tallinnna Bör
senverein als Geschenk einen Hammer zum Gebrauch 
auf den Sitzungen des Börsenkomitees und dar Notie- 
rungskomisionen. Das Geschenk überreichend sagte Herr 
Pödra unter anderem, dass s. Z. die Baconexportvereine 
bei der Organisation ihrer Tätigkeit und Schaffung ihrer 
Schiedsgerichtsordnung sich mit vollem Vertrauen an 
das Börsenkomitee, als die älteste und erfahrungsreich
ste Institution wandten. Seit dem hat zwischen dem 
Börsenkomitee und der Estnischen Baconexport-Ver
einigung stets volles Vertrauen und Einverständnis ge
herrscht. Mit dem Wunsche, das Börsenkomitee mö
ge auch fernerhin mit Erfolg zum Gedeihen des estni
schen Handels und Wirtschaftsleben tätig sein, stiftet 
die Estnische Baconexport-Vereinigung den Hammer.

Der Hammer wurde zum ersten Male auf der Gene
ralversammlung vom 10. Juni gebraucht. Der Ham
mer ist aus Ebenholz mit Verzierungen aus Silber.

Im Jahre-1936 zählte die Artell 35 Mitglieder und 
101 Angestellte. Arteilältester war Ed. Riismann, seine 
Gehilfen F. Pajomägi und K. Liiksaar.

Die Bilanz der Artell war mit Kr. 124.726.17 im 
Gleichgewicht, der Eingang betrug Kr. 391.163.58, der 
Ausgang Kr. 397.194.44, den Kurzschuss verursachte o o
hauptsächlich die der Artell auferlegte grosse Staats
steuer.
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Die Arbeitstarife der Artell wurden revidiert und 
geändert. Eine Erhöhung der Tarifsätze erwies sich 
als unvermeidlich und zwar war sie bedingt durch die 
allgemeine Steigerung der Löhne der Hafenarbeiter, 
welch letzterer Umstand wiederum eine Erhöhung der 
Löhne der Artellarbeiter nach sich zog und letzten En
des auch eine Erhöhung der Ausgaben. Dabei ging 
man von dem Standpunkte aus, dass für Massenwaren, 
welche direkt aus dem Schiff in Eisenbahnwagen und 
auf Fuhrwerke verladen werden und Partiewaren, 
welche die Zoll- und Privatspeicher passieren, die Ta
rifsätze nicht zu erhöhen seien, weil eine Erhöhung 
derselben in diesem Falle in zu empfindlicher Weise 
sich fühlbar machen würde. Die Erhöhung schwankt 
bei einzelnen Waren zwischen 5 und 10 Prozent und 
nur bei wenigen Waren ist der Prozensatz ein höherer. 
Die geänderten Tarife wurden vom Wirtschaftsminis
ter am 31. Dezember bestätigt.

Der Verein zählte zu Beginn des Berichtsjahres 178 
Mitglieder und zum 31. Dezember 175 Mitglieder. Der 
Vorstand bestand aus den Herren: L. Ojaweski — Prä
ses, R. Pälling, M. Keltser.

Die Bilanz des Jahres 1936 war im Gleichgewicht 
mit Kr. 78.934.70 und das Verlust- und Gewinnkonto 
mit Kr. 7.384.05.

Der Estländi- 
sche Verein 
solidarisch 
verantwort
licher Be

amten.
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Verbindlich
keit des Un
ternehmers 

für Verträge, 
welche durch 
seine Agen

ten abge
schlossen 
werden.

Selbsthilfe
verkauf.

FESTSTELLUNG UND REGISTRIERUNG DER AUF 
DEM GEBIETE DES HANDELS GELTENDEN

USANCEN.

Im Berichtsjahr wurden folgende Usancen regist
riert:

Wenn der Beamte einer Firma im Namen dersel
ben im Geschäftslokal mit einem anderen Kontrahen
ten einen Kontrakt abschliesst so ist dieser Kontrakt 
sowohl für die Firma, als auch für den betreffenden 
Kontrahenten verbindlich, es sei denn, dass die Firma 
mit der ersten Post dem Kontrahenten mitteilt, dass sie 
den Kontrakt nicht anerkennt. Der durch den Agen
ten eines Unternehmens abgeschlossene Vertrag ist so
wohl für das von ihm vertretene Unternehmen, als 
auch für den anderen Kontrahenten verbindlich. An
nulliert ein Unternehmen die dem Agenten erteilte 
Vollmacht, so ist es verpflichtet, solches bekannt zu 
machen.

Nach der lokalen Handelsusance bleibt ein Kauf 
oder eine Bestehung in Kraft, ungeachtet der Weige
rung des Käufers, resp. Bestellers, die Ware entgegen
zunehmen, denn ein einseitiges Zurücktreten vom Ver
trage ist unzulässig. Weigert sich der Käufer, resp. 
Besteller die Ware zu empfangen, so ist der Verkäufer 
berechtigt einen Selbsthilfeverkauf der nicht empfan
genen Ware zu bewerkstelligen, wobei nach untenste
henden Vorschriften zu verfahren ist: Ehe der Ver
käufer zum Verkauf der nicht empfangenen Ware für 
Rechnung und auf Risiko des säumigen Käufers schrei
tet, muss er, erstens, dem die Annahme der Ware ver
weigernden Käufer, resp. Besteller, noch ein mal an
bieten, die Ware entgegenzunehmen, und zweitens, ihn 
verwarnen, dass im Falle seiner endgültigen Weige
rung, die Ware zu einem bestimmten Termin abzu
nehmen, der Verkauf der Ware für seine Rechnung 
und auf sein Risiko an einen Dritten bewerkstelligt 
wird. Wenn der Verkäufer diesen Anforderungen ge
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nügt hat, kann er, um sich zu decken, einen Verkauf 
auf dem Wege des Meistgebotes durch den Börsen
makler oder einen anderen offiziellen Auktionator ver
anlassen. In Bezug auf die Waren, welche beständig 
an der Böirse kotiert werden, kann er den Verkauf 
auch aus freier Hand tätigen, jedoch in den Grenzen 
des für die in Frage stehende Ware notierten Preises.

Diesem Fragenkomplex wäre zu entnehmen:
Frage: welche Rechte stehen dem Spediteur zu in 

Betreff der Einlagerung der Waren nach deren Emp
fang und Verzollung?

Antwort: nach dem geltenden Handelsgebrauch 
kann der Spediteur die Ware, welche von ihm emp
fangen und verzollt worden ist, nur am Ort des Emp
fangs und der Verzollung der Ware lagern lassen, 
wenn von dem Eigentümer der Ware keine anderen 
besonderen Vorschriften gegeben worden sind. Solche 
Ware kann von dort nach diesbezüglicher Benachrichti
gung des Eigentümers der Ware und mit dessen Ein
verständnis zur Einlagerung in an anderen Orten be
findlichen Lagerräume des Spediteurs übergeführt 
werden.

Erklärung 
betr. die 
Handels
gebräuche.
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Das Projekt 
des Zoll
gesetzes.

Das Gesetz 
über Ver
träge mit 
den Arbei
tern auf 
geistigem 
Gebiete.

Die interne 
Tätigkeit 

des Börsen
komitees.

Im Berichtsjahr setzte die Sonderkommission des 
Börsenkomitees die im J. 1935 begoimene Arbeit der 
Prüfung des Zollgesetzes fort, nachdem sie die aus 
den verschiedenen Gebieten des Handels geäusserten 
Wünsche gehört hatte. Als Ergebnis dieser Arbeit 
stellte das Börsenkomitee dem Wirtschaftsminister eine 
Denkschrift vor in welcher es ihn bat, bestimmte Än
derungen im Projekt Platz greifen zu lassen. Im Allg. 
war mit dem neuen Gesetz beabsichtigt, ein Rahmen
gesetz zu geben, durch welches ein bedeutend kürzeres 
und biegsameres, als das geltende Gesetz geschaffen 
werden sollte. Das Börsenkomitee behandelte die Vor
lage vom volkswirtschaftlichen und freihändlerischen 
Standpunkt. In diesem Sinne waren auch die Ände
rungsvorschläge gemacht, von welchen leider der wichti
gere Teil unberüchsichtigt blieb. Das Gesetz wurde 
am 15. September veröffentlicht und trat in Kraft am 
1. Januar 1937.

Eine diesbezügliche Gesetzes Vorlage wurde im Be
richtsjahr vom Sozialministerium ausgearbeitet. Das 
Börsenkomitee machte sich mit der Vorlage bekannt 
und verfolgte mit Interesse die Verhandlungen über 
die Vorlage in den einzelnen Institutionen. Die Ver
handlungen und die Arbeit an der Abfassung des Ge
setzes wurden im J. 1937 fortgesetzt.

Das Börsenkomitee stand seit jeher im schriftlichen 
Verkehr mit den verschiedenen inländischen und aus
ländischen staatlichen und wirtschaftlichen Institu
tionen.
Das Börsenkomitee stellte: 

Zeugnisse aus betreffend Valuta........................ 67
Es kamen zum Versand: 

Kurszettel.........................................................298
Eiskarten.................................................................... 73

Von Gerichten, Notaren u. a. erhielt das Börsen
komitee Mitteilungen zur Bekanntmachung . . 69
Ausserdem informierte das Börsenkomitee alle In

teressanten im In- und Auslande über Preisnotierungen.
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Beilagen.



DIE HAUSORDNUNG DER KOMMISSION ZUR 
NOTIERUNG DER KÄSEPREISE.

§ 1. Die Kommission zur Notierung der Käsepreise 
besteht einerseits aus Vertretern der landwirtschaft
lichen Organisationen, andererseits aus Vertretern der 
Käse exportierenden Firmen; jede Seite verfügt über 
5 Stimmen.

Die Vertreter der landwirtschaftlichen Organisatio
nen werden vom Landwirtschaftsministerium und von 
der Landwirtschaftskammer ernannt. Präses der Kom
mission ist, als unparteiisches Glied, der Vertreter des 
Landwirtschaftsministeriums.

Die Glieder der Kommission können im Falle ihrer 
Abwesenheit durch Substitute vertreten werden, 
welche auf derselben Grundlage wie die Glieder er
nannt werden.

§ 2. Die Notierung der Preise gilt als zu Stande 
gekommen, wenn an der Notierung mindestens 2 Glie
der teil genommen haben, darunter wenigstens ein 
Vertreter der landwirtschaftlichen Organisationen und 
ein Vertreter der Käse exportierenden Firmen.

§ 3. Die Kommission notiert den Preis der höhe
ren Qualität Käse, wobei sie die auf den auswärtigen 
Märkten geltenden Preise und die Tendenz der Märkte 
in Betracht zieht.

Diese Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit ge
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Präses der Kommission.

Auf denselben Grundlagen bestimmt die Kommis
sion den Tag des Beginns der Geltung der notierten 
Preise und deren Dauer.

§ 4. Die Notierung der Preise findet statt in den 
Räumen des Tallinna Börsenkomitees in Anwesenheit 
des Vertreters des Börsenkomitees an von der Kom
mission festgesetzten Tagen.

§ 5. Über jede Sitzung der Kommission wird ein 
Protokoll geführt, in welches eingetragen werden: die 
Namen des Leiters und der Teilnehmer der Versamm
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lung, die notierten Preise, die Tendenz des Markts und 
die Dauer der Geltung der notierten Preise.

Das Protokoll wird von allen, die an der Sitzung 
teilgenommen, unterschrieben.

§ 6. Die Hausordnung der Kommission tritt in 
Kraft nach Bestätigung seitens des Landwirtschafts
ministers und nach Unterzeichnung durch die Land
wirtschaftskammer und die Käse exportierenden Fir
men.
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DIE HAUSORDNUNG DER KOMMISSION ZUR 
NOTIERUNG DER WOLLPREISE.

§ 1. Die Kommission zur Notierung der Wollpreise 
besteht aus 6 Gliedern als Vertretern des Wirtschafts
ministeriums, des Landwirtschaftsministeriums, der 
Handels- und Industriekammer, der Landwirtschafts
kammer, des Allestnischen Verbandes der Textilin
dustriellen und des Zentralvereins für Viehzucht — so
mit zu je einem von jeder dieser Institutionen. Für 
jedes Mitglied wird ein Vertreter ernannt.

§ 2. Die in § 1. genannten Institutionen teilen dem 
Wirtschaftsministerium die Namen und Adressen ihrer 
Vertreter, welche sie zu Mitgliedern der Kommission, 
als auch zu deren Stellvertretern ernannt haben.

Die Glieder der Kommission, sowie ihre Stellvertre
ter werden von den in § 1. genannten Institutionen auf 
unbestimmte Zeit für dieses Amt ernannt.

§ 3. Präses der Kommission und Leiter der Ver
sammlungen ist der Vertreter des Wirtschaftsminis
teriums.

Eine Versammlung ist beschlussfähig, wenn min
destens drei Glieder zugegen sind, unter ihnen der Ver
treter des Wirtschaftsministeriums.

Ein Kommissionsglied, welches an einer Sitzung 
nicht teilnehmen kann, ist verplichtet, seinen Stell
vertreter zu bitten, statt seiner an der Sitzung teilzu
nehmen.

§ 4. Die Kommission notiert die Wollpreise in der 
Saison im Wollhandel 2 mal im Jahr: im Januar und 
im Juli, in den Räumen des Tallinna Börsenkomitees 
in Anwesenheit des Vertreters des letzteren. Die Ter
mine für die Sitzungen der Kommission bestimmt der 
Präses der Kommission.

Die Glieder der Kommission haben das Recht, wenn 
für die Zwecke der Notierung erforderlich, eine Sitzung 
der Kommission auch zu anderen Zeiten durch den 
Präses anberaumen zu lassen.
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§ 5. Die Kommission fixiert den von der Industrie 
zu zahlenden Preis, für Wolle auf der Basis eines 
Standarts nach 3 Sorten folgendermassen, franko La
ger des Aufkäufers der Wolle, pro Kilogramm:

I Sorte: A — B
II Sorte: C
III Sorte: D

Anmerkung: Als erste Sorte wird gerechnet weisse 
gewaschene oder ungewaschene gleichartige Wolle 
ohne Grannenhaare und ohne Stichelhaare, mit silber
nem Glanz, von guter Dehnbarkeit und Festigkeit, 
durchschnittliche Feinheit 24,0—28,5 mikr. und mitt
lere Stapelhöhe 6 cm.

Als zur II Sorte gehörig wird gerechnet weisse ge
waschene oder ungewaschene gleichartige Wolle mitt 
einzelnen Grannenhaaren und wenigen Stichelhaaren, 
mit einem silbernen, resp. gläsernen Glanz, von guter 
Festigkeit, mit einer etwas geringerer, als bei der 
I Sorte Dehnbarkeit und Feinheit durchschnittlich 
28,5—32,0 mikr. und mittlere Stapelhöhe 5 cm.

Als III Sorte wird gerechnet weisse und graue, 
nicht gleichartige fehlerhafte Wolle, mit geringer Fes
tigkeit und Dehnbarkeit, gläsernem Glanz oder glanz
los, Feinheit durchschnittlich 32,0 mikr., mittlere Sta
pelhöhe bis 4 cm. Zu dieser Sorte gehört alle fehler
hafte Wolle und auch die A—B und C Wolle, wenn 
sie zu kurz ist (die Stapelhöhe unter 2,5 cm).

Die Kommission bestimmt zugleich die Unkosten 
des Aufkäufers der Wolle und den den Gesindewirten, 
je nach der Güte der Wolle, zu zahlenden Preis franko 
Sendstation oder Ort des Empfangs der Wolle.

§ 6. Die Beschlüsse der Kommission werden mit 
Stimmenmehrheit gefasst.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Präses.

§ 7. Über die Sitzungen der Kommission wird ein 
Protokll geführt, in welches die Namen der anwesen
den Mitglieder und die Preisnotierung eingetragen 
werden.

Das Protokoll wird von allen Mitgliedern, die an 
der Sitzung teilgenommen haben, unterschrieben.

§ 8. Die für die Auszahlung an die Gesindewirte 
notierten Preise werden von der Kommission zur öf
fentlichen Kenntnis gebracht.
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§ 9. Die Hausordnung der Kommission wird von 
dem Wirtschaftsminister bestätigt, nachdem sie von 
den Vertretern des Landwirtschaftsministeriums, der 
Handels- und Industriekammer, der Landwirtschafts
kammer, des Allestnischen Verbands der Textilindust
riellen, des Zentralvereins für Viehzucht und des Bör
senkomitees unterschrieben worden ist.
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